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 Veröffentlicht am 02.12.1964

Norm

ZPO §228 B3aa

Rechtssatz

Verp4ichtet sich der Verkäufer eines Hauses, dem Käufer eine bestimmte Wohnung darin geräumt zu übergeben, und

bestreiten Verkäufer und Käufer die von einem Dritten an dieser Wohnung behaupteten Mietrechte, so ist auch der

Verkäufer noch neben dem neuen grundbücherlichen Eigentümer des Hauses für die Mietrechtsfeststellungsklage des

Dritten passiv legitimiert.
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